
 

 

Gemeinde Rosendahl Rosendahl, den 12.01.2010 

 Der Bürgermeister 
 
 

 

S i t z u n g s v o r l a g e  Nr. VIII/82 

öffentliche Sitzung 
 

 

 

Beratungsgang: 

Planungs-, Bau- und Umweltausschuss 21.01.2010 

Rat 28.01.2010 

 
 

 

Betreff: 4. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes "Nord-West" im 

Ortsteil Darfeld 

hier: Aufstellungsbeschluss gemäß § 13 Baugesetzbuch (BauGB) 
 

 

FB/Az.: IV/621.41 
 

 

Produkt: 53/09.001 Räumliche Planung und Entwicklung 
 

 

 

Bezug:  
 

 

 

Finanzierung: 

Höhe der tatsächlichen/ voraussichtlichen Kosten:     
 

Finanzierung durch Mittel bei Produkt:     

Über-/ außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von:      

Finanzierungs-/ Deckungsvorschlag:     
 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Das Verfahren zur 4. vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes „Nord-West“ im 
Ortsteil Darfeld wird gemäß § 13 BauGB, entsprechend dem der Sitzungsvorlage Nr.   
VIII/82 beigefügten Entwurf durchgeführt. 
 
 

 

Sachverhalt: 
 
Die Kaufinteressenten des Grundstückes Gemarkung Darfeld, Flur 2, Flurstück 671 und 
einer Teilfläche des Flurstückes 670 beantragen für die Errichtung eines Einfamilienhau-
ses die Änderung der Hauptfirstrichtung von „Nord-Süd“ in „Ost-West“-Richtung zur opti-
malen Ausnutzung der Sonnenenergie durch eine Photovoltaikanlage. Der entsprechende 

Antrag ist als Anlage I beigefügt. 
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Für die Flurstücke 668 bis 671, die in dem als Anlage II beigefügten Übersichtsplan um-
randet dargestellt sind, war nach der ursprünglichen Konzeption des Bebauungsplanes 
eine Bebauung mit Doppelhäusern vorgesehen. Dementsprechend wurde seinerzeit die 
Firstrichtung „Nord-Süd“ festgesetzt. Für Doppelhäuser besteht jedoch seit längerer Zeit 
keine Nachfrage mehr, so dass die derzeitigen 4 Flurstücke in 3 neue Einzelgrundstücke 
aufgeteilt werden sollen. Aus diesem Grunde ist es möglich und zur besseren Ausnutz-
barkeit der Sonnenenergie auch sinnvoll, für die künftigen 3 Baugrundstücke zusätzlich 
die Firstrichtung „Ost-West“ zuzulassen. 

  

Zur Realisierung des geplanten Bauvorhabens ist eine Änderung des Bebauungsplanes 
„Nord-West“ im vereinfachten Verfahren nach § 13 Baugesetzbuch (BauGB) erforderlich. 

Der Satzungsentwurf der vereinfachten Änderung mit Begründung und Planzeichnungen 

ist als Anlage III beigefügt. 

 
Im Auftrage: 
 
 
 
 

Brodkorb 
Stellv. Fachbereichsleiterin 

Niehues 
Bürgermeister 

 
 
 

Anlage(n): 

 
Anlage I: Antrag 
Anlage II: Übersichtsplan 
Anlage III: Satzung mit Begründung und Planzeichnungen  
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